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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.:

FD Stadtplanung 16.01.2008 15/0220/2
 
Beratungsfolge Sitzungstermin

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt 07.02.2008
Verwaltungsausschuss 18.02.2008
Rat 21.02.2008
 

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
"Sanierung Barenburg, Gemeinschaftsinitiative Soziale Stadt"; 
Wechsel vom vereinfachten (§ 142 (4) BauGB) in das umfassende Sanierungsverfahren 
(Normalverfahren, § 142 (1) BauGB); 
Satzungsbeschluss,  
- Korrektur eines redaktionellen Fehlers - 
 
 
 
Beschluss: 
 
1. Die als Anlage 1 beigefügte 1. Satzung zur Änderung der Satzung vom 11.12.2007 der 

Stadt Emden über die Aufhebung der förmlichen Festlegung des „Sanierungsgebietes Ba-
renburg“ in Emden (bekannt gemacht im Amtsblatt für den Landkreis Aurich und für die 
Stadt Emden, Nr. 47 vom 21.12.2007) wird beschlossen. 

2. Die als Anlage 2 beigefügte 1. Satzung zur Änderung der Satzung vom 11.12.2007 der 
Stadt Emden über die förmliche Festlegung des „Sanierungsgebietes Barenburg“ in Emden 
vom 11.12.2007 (bekannt gemacht im Amtsblatt für den Landkreis Aurich und für die Stadt 
Emden, Nr. 47 vom 21.12.2007) wird beschlossen. 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine. 
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 Vorlagen-Nr.:  
 15/0220/2 
 
  
Begründung: 
 
In der Sitzung des Rates am 05.12.2007 (Vorlagen Nr. 15/0220/1) wurden die Satzungen der 
Stadt Emden über 

1. die Aufhebung der förmlichen Festlegung des „Sanierungsgebietes Barenburg“ in Em-
den und 

2. die förmliche Festlegung des „Sanierungsgebietes Barenburg“ in Emden 
beschlossen. 
 
Die Satzung zu 1. enthält im § 3, die Satzung zu 2. enthält im § 4 (Inkrafttreten) einen redaktio-
nellen Fehler. Anstelle von „Diese Satzung wird mit der Bekanntmachung im Amtsblatt für den 
Regierungsbezirk Weser-Ems rechtsverbindlich.“ muss es richtigerweise lauten: „Diese Satzung 
wird mit der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Aurich und die Stadt Emden 
rechtsverbindlich.“ 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1: 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Emden über die Aufhebung der förmli-

chen Festlegung des „Sanierungsgebietes Barenburg“ in Emden  
Anlage 2: 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Emden über die förmliche Festlegung des 

„Sanierungsgebietes Barenburg“ in Emden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


